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 Veröffentlicht am 23.10.2009

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/01 Wehrrecht allgemein

Norm

AVG §56;

WehrG 2001 §17 Abs2;

WehrG 2001 §18 Abs1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Mit der Feststellung der Stellungskommission, eine Person sei zum Wehrdienst "untauglich", wird lediglich zum

Ausdruck gebracht, dass diese Person nicht die Eignung zum Dienst im Bundesheer im Sinne des WehrG 2001 besitzt.

Darüber hinausgehende Rechtswirkungen entfaltet dieser Beschluss nicht (Hinweis B vom 22. September 1995,

95/11/0212 mwN.). Daran vermag auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer bei Nichtableistung des

Wehrdienstes allenfalls an einer Ausbildung "bei der Polizei" gehindert wäre, nichts zu ändern.

Schlagworte

Maßgebender Bescheidinhalt Inhaltliche und zeitliche Erstreckung des Abspruches und der Rechtskraft
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